


















Naturschutzfonds Zabergäu 
 
Natur- und Artenschutz hat für die Bevölkerung im Zabergäu einen hohen Stellenwert. Das 
Zabergäu, eingebettet zwischen Stromberg und Heuchelberg, mit seinen mit Reben bestockten 
Südhängen, auf den Höhen zum Teil bewaldet, in den Bach-Auen Wiesen und Ackerbau, ist eine 
der ältesten Siedlungsflächen im Südwesten. 
Die Zaber prägt mit den Seitentälern und den in sie mündenden Bächen und Gräben die 
abwechslungsreiche Landschaft. 
Das Zabertal und seine Kulturlandschaft, seine Flora und Fauna, die allerdings stark gefährdet ist, 
stellt für die Gemeinden einen wichtigen Standortfaktor dar. Als Wohn- und Arbeitsort bietet das 
Zabergäu einen hohen Lebensstandard. Die Kommunen und ihr Wirtschaftsraum nutzen dieses 
komplexe, aber bedrohte Ökosystem. Die Raumschaft liegt teilweise im Naturpark Stromberg-
Heuchelberg, mit einem flächenmäßig geringen Schutzstatus. 
In vielerlei Hinsicht stehen der Ausdehnung der Flächen Grenzen entgegen. Die Bewahrung und 
Stärkung und Neugestaltung vielfältiger Landschaftsstrukturen ist deshalb eine Herausforderung 
und notwendige Zukunftsaufgabe. Dabei spielt die Einbindung der Landwirtschaft mit dem Ziel der 
Förderung einer naturangepassten nachhaltigen Bewirtschaftung eine wichtige und nicht zu 
unterschätzende Rolle 
Die Bürgerschaft des Zabergäus ist sich bewusst, dass die Flächeninanspruchnahme für Bau- und 
Verkehrsflächen, dass die gesellschaftlichen Raumansprüche die Lebensbedingungen der Pflanzen- 
und Tierwelt in der historisch gewachsenen Kulturlandschaft des Zabergäu gefährdet. Besonders 
betroffen sind bedrohte und streng geschützte Tier- und Pflanzenarten, die auf spezielle 
Lebensraumbedingungen angewiesen sind. 
 
Die natürlichen Lebensgrundlagen des Zabergäus und deren ökologische Funktion müssen 
langfristig gesichert werden. Dies bedarf auf Dauer vielfältiger Anstrengungen. Dazu gehören 
gemeinsame und abgestimmte Maßnahmen zur Verzahnung der freien Landschaft mit den Städten 
und Gemeinden in Form von Grünachsen. Unsere Siedlungsräume müssen ökologischer werden. 
Dies gilt für Straßenräume, Plätze, Gärten Dächer und Fassaden. Bestehende Biotope müssen 
erhalten werden. Ihre Vernetzung in der Raumschaft hilft, bestehende Inselstrukturen aufzuheben. 
Die Renaturierung der Zaber, der Bachläufe, die in sie münden, und die damit verbundene 
Wiederherstellung hochwertiger Lebensräume für eine gefährdete Fauna und Flora ist ein 
vordringliches Ziel. Bestehende Biotopvernetzungspläne sollen mit diesen Maßnahmen 
abgeglichen, mit einer Priorisierung versehen und sukzessive umgesetzt werden. 
 
Zur nachhaltigen Umsetzung dieser Ziele schlagen wir die Einrichtung eines „Kommunalen 
Naturschutzfonds Zabergäu“ vor.  Der Fonds ist mit einem namhaften Ausgangsbetrag 
auszustatten. 
 

Aufgaben 
 
- Planung, Umsetzung und Finanzierung  

• Ökokontorelevanter Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in Natur 
und Landschaft im Sinne des Naturschutz- und Baurechts. 

• Ökologischer Strukturverbesserungen im Verbandsgebiet und in den bestehenden 
Wohn- Industrie- und Gewerbegebieten 

• von Untersuchungen, Kartierungen und Planungen zur Vorbereitung ökologisch 
sinnvoller Maßnahmen 

• von Maßnahmen zur Erfolgskontrolle von Naturschutzmaßnahmen insbesondere 
Monitoring.   



- Förderung 

• naturangepasster nachhaltiger Bewirtschaftung auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen. 

• und Unterstützung privater Naturschutzmaßnahmen 

• von Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit zur Vermittlung ökologischer Probleme und deren 
Zusammenhänge im Zabergäu 

• und Unterstützung von Planungen der Verbandskommunen, die über ökologische 
Ausgleichsmaßnahmen hinausgehende Einzelprojekte sind. 

• von Anträgen, die von Vereinen wie Albverein, Gartenbauvereinen, Naturschutzvereinen, 
Jägern oder Fischereiverein sowie von Landwirten des Zabergäus gestellt werden 

 

 
Struktur 
 
1. Vorstand 
- Vorsitzender des Zweckverbandes Industriegebiet Langwiesen 
- Geschäftsführer des Zweckverbandes 
- Vertreter der Naturschutzverbände 
- Vertreter der Landwirtschaft 
 
2.Naturschutzrat 
- Initiiert, bewertet und entscheidet über Maßnahmen/Anträge 
- Besetzung: Vertreter verschiedenster gesellschaftlich relevanter Gruppen Vertreter werden aus 
ihren Reihen vorgeschlagen 
 

Finanzierung 
- Zuschüsse für zweckgebundene Naturschutzmittel für Eingriffsausgleichsmaßnahmen 
- Spenden von Firmen und Privatpersonen sowie öffentlichen Stellen mit oder ohne nähere 
Zweckbestimmung des Zuwendenden 
- Zuwendungen, Zuschüsse aus den Gemeindehaushalten für allgemeine Naturschutzmaßnahmen 
Die Kommunen beteiligen sich jährlich an einem noch festzulegenden prozentualen Anteil der im 
Gebiet erwirtschafteten Netto-Gewerbesteuer zur Grundausstattung des Fonds.  
Alternative: Festbeträge (einwohnerbezogen?) 
- Erbschaften in Rücklagen für Projekte. 
  
 
 



Stellungnahme zu  den Radwegevarianten 

Wir halten es nach wie vor für wichtig, eine Radwegeverbimdung als Mobilitätsangebot zur schnellen 

Verbindung der Zabergäugemeinden sowie der Anbindung an die Industrie-und Gewerbegebiete 

darzustellen. 

Die bisherige Planung wird diesem Anspruch unseres Erachtens nur eingeschränkt gerecht. 

Wir bitten darum, so wie von BM Kieser versprochen, den ADFC in den jetzigen Diskussionsstand 

einzubinden, und unsere  Bemerkungen und Einschätzungen weiterzugeben. 

Gerne sind wir auch zu konkreterem Austausch mit dem ADFC bereit. 

 

Bewertung der Variantenbewertung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Matrix ist intransparent bezüglich der Bewertungen 

2. Sie enthält Fehler, weil die Variante 2.0 nicht länger ist als die Variante 1.1, wenn man den 

Anschlusspunkt in Botenheim sieht. 

3. Die Attraktivität ist ebenso gut bzw. besser als in der Variante 1.1, denn die Radwegeführung 

entlang der renaturierten Zaber ist ein Erlebnis. Die Strecke benötigt auch weniger 

Fahrstrecke auf öffentlichen Straßen, und sie umgeht eine Steigung. 

4. Die Gleichwertigkeit der Einzelpunkte ist ebenfalls nicht nachvollziehbar. Es ist zu 

hinterfragen, ob der Kostenfaktor gegenüber den Vorteilen von Mobilitätsoptimierungen 

gleichwertig gegenübergestellt werden darf. Zumindest ist dies in der aktuellen 

Mobilitätsdiskussion und der Bedeutung sowie Aufwertung des Fahrradverkehrs  

schwer darstellbar. 

5. Distanz: Es fehlt die Bewertung der Fahrradmobilität in Bezug auf Anbindungs-, 

Anknüpfungspunkte und in der Zuordnung zur möglichen Erreichbarkeit der Arbeitsplätze. 

Und dem Zugang zu den Layher-Parkplätzen. Ebenso bleibt die Anbindung an Brackenheim 

über den die L1103 begleitenden Radweg nicht berücksichtigt. 



6. Inhaltlich nicht erkennbar sind welche Parameter für Umwelt- und Natur eine Rolle spielen. 

Welche Strecke hat das höchste Potential bezüglich des Wechsels vom KFZ auf das Auto, und 

durch welche Initiativen der Arbeitgeber könnte dieser Vorteil sich besonders bemerkbar 

machen 

Fazit: Die Variantenbetrachtung erfolgt sehr eingeschränkt indirekt v.a. unter Kostengesichtspunkten, 

wenn man die behandelten Aspekte analysiert. Diesbezüglich müssen durchaus Aspekte von 

Ausbauvarianten zusätzlich diskutiert werden. 

Die generelle Kritik ist allerdings tiefgründiger, weil der Aspekt der automobilen Verkehrsreduktion 

durch die Fahrrad-Elektro-Fahrradmobilität nicht gewürdigt wird. 

Auch die Attraktivität kann u.E. völlig anders betrachtet und auch begründet werden.  

Wir möchten hier auch nochmals nach Prüfung aller Varianten eine begründete Alternativ-Variante 

2.0 vorschlagen. 

 

Alternativ-Variante 2.0 

Die vorgestellte Variante 2.0 könnte entlang der Westgrenze des Layhergeländes nach Süden geführt 

werden und dann auf die bestehende Trasse einmünden. Sie mündet in Richtung Güglingen auf die 

bestehende Wegeführung ein.  

Die Alternativ-Variante führt zu einer Distanzverkürzung, zu einer geringeren Anzahl von 90°-Kurven  

und zu einer Verkürzung zu erneuernder Abschnitte. 

 

 

 

 

 



Von NABU, SPD, Grüne, BU favorisierte Radwegvariante 
 




